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serrerr Anfrage nach dem Berlin, 11. April 2022 
Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 

»z 13 1FG - 02814 - In 2022 / NA 049 

sezus Ihre Anfrage vom 19. März 2022 

Sehr geehrter Her 

mit E-Mail vom 19. März 2022 beantragten Sie u.a. auf der Grundlage des Infor- 

mationsfreiheitsgesetzes (IFG): 

„Bitte senden Sie mir Folgendes zu: 

Dokumente, die den Stand des Regierungsvorhabens zum Thema Digita- 

les Gesetzgebungsportal mit Kommentierungsmöglichkeit und Synopsen 

(siehe Koalitionsvertrag Ziffer 2.1 Lebendige Demokratie Abs. 3), doku- 

mentieren.“ 

Auf Ihren Antrag ergehen folgende Entscheidungen: 

1. Der Antrag wird abgelehnt. 

2. Der Bescheid ergeht kostenfrei.



SEITE 2VON 2 

Gründe 

I. 

8 1 Abs. 1 IFG eröffnet jedermann gegenüber den Behörden des Bundes einen 

Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. Dieser Anspruch ist jedoch auf 

den Zugang zu Informationen beschränkt, die bei der Behörde, an die der Antrag 

gerichtet ist, tatsächlich vorhanden sind. 

Zu Ihrem Antrag liegen im Aktenbestand des Bundeskanzleramtes keine Informati- 

onen vor. Ihr Antrag war daher abzulehnen. 

ll. 

Gemäß $ 10 IFG in Verbindung mit der Anlage Teil A, Ziff. 1.1 der Informationsge- 

bührenverordnung fallen keine Kosten an. 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schrift- 

lich oder zur Niederschrift Widerspruch beim Bundeskanzleramt erhoben werden. 

Die Anschrift lautet: Willy-Brandt-Str. 1, 10557 Berlin. Ich weise darauf hin, dass 

für die vollständige oder teilweise Zurückweisung eines Widerspruchs eine Gebühr 

von mindestens 30,00 Euro anfällt.


